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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 
 
 
Gemäß § 25 Zustellgesetz 1982 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass für  

nachstehend angeführte Personen ein postalisch unzustellbares Schriftstück im 

Meldeamt  zur Abholung bereit liegt: 

 
 

Gerfried Kogler  
 
 

 
Die Zustellung des angeführten Schriftstückes gilt gem. § 25 Zustellgesetz 1982 als bewirkt, 

wenn seit dem Anschlag an der Amtstafel zwei Wochen verstrichen sind. 

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen Für den Bürgermeister: 
 
 
 
Angeschlagen am: 11.01.2024 
Abgenommen am:  25.01.2024 

 

Dieses Dokument wurde amtssigniert! 

Informationen unter https://www.st-georgen-laengsee.gv.at/Buergerservice/Amtssignatur 

Hinweis: Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat 
gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde. 

Signatur aufgebracht von Barbara Subosits, 11.01.2024 10:24:44 

Auskünfte: Barbara Subosits 
Telefon: 04213 4100-12 
E-Mail: barbara.subosits@ktn.gde.at 
Datum: 11.01.2024 
Zahl: 023-0/D/0449/2024 

https://www.st-georgen-laengsee.gv.at/Buergerservice/Amtssignatur
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